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Allgemeine Chronik

Landesverteidigung

Bevölkerungsschutz

Eine gerechte Ausgestaltung der Wehrpflichtersatzabgabe für Zivilschutzleistende war
auch im Ständerat mehrheitsfähig. Nachdem seine SiK einstimmig die Annahme der
entsprechenden Motion Müller (fdp, SG) empfohlen hatte, folgte das Ratsplenum ohne
Diskussion dem Votum der erstberatenden Volkskammer. 1

MOTION
DATUM: 10.03.2015
MAXIMILIAN SCHUBIGER

Sozialpolitik

Sozialversicherungen

Sozialversicherungen

Eine Motion Hochreutener (cvp, BE) ersuchte den Bundesrat, die
Gesetzesbestimmungen über die Pflege und Betreuung zu Hause und in Heimen in der
AHV, der IV, den Ergänzungsleistungen sowie der Kranken- und Unfallversicherung zu
einem Gesamtkonzept zusammenzufügen und dafür zu sorgen, dass die Leistungen des
Bundes und der Sozialversicherungen mit jenen der Kantone koordiniert werden; dabei
soll insbesondere darauf geachtet werden, dass Personen, welche bereit sind, die
Pflege von Angehörigen oder anderen Personen zu übernehmen, unterstützt und
zeitweise entlastet werden. Da der Bundesrat auf bereits laufende oder vorgesehene
Arbeiten (3-Säulen- und IDA-FiSo-Bericht, 3. EL-Revision) verweisen konnte, wandelte
der Nationalrat die Motion in ein Postulat um. 2

MOTION
DATUM: 13.12.1996
MARIANNE BENTELI

Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV)

Die Räte überwiesen eine Motion Frehner (svp, BS), welche die Einsitznahme von
Ausländern im Kassenvorstand von Verbandsausgleichskassen erlauben will. Bei den
heutigen Arbeitsmarktverhältnissen seien die geltenden Restriktionen unbegründet und
Fachkenntnisse sollten über die Nationalität gestellt werden, so der Motionär. Dem
stimmte die grosse Kammer in der Sommer-, die kleine in der Wintersession zu. 3

MOTION
DATUM: 21.06.2013
FLAVIA CARONI

Eine Motion Feller (fdp, VD) bezweckt die Unterstellung des Ausgleichsfonds
AHV/IV/EO unter das Gesetz über das öffentliche Beschaffungswesen. Dass der
Ausgleichsfonds als Verwalter bedeutender öffentlicher Vermögenswerte im Gegensatz
z.B. zur Bundesverwaltung und den ETH nicht diesem Gesetz unterstellt ist, sei
unverständlich. Der Bundesrat beantragte die Annahme der Motion, der Nationalrat
folgte dem Antrag in der Herbstsession stillschweigend. 4

MOTION
DATUM: 26.09.2014
FLAVIA CARONI

Wie im Vorjahr bereits der Nationalrat, nahm auch der Ständerat in der Sommersession
2015 eine Motion Feller (fdp, VD) zur Unterstellung des Ausgleichsfonds AHV/IV/EO
unter das Gesetz über das öffentliche Beschaffungswesen stillschweigend an. 5

MOTION
DATUM: 09.06.2015
FLAVIA CARONI

Eine Motion Frehner (svp, BS) über die Einsitznahme von Ausländern im
Kassenvorstand von Verbandsausgleichskassen, welche das Parlament 2013
überwiesen hatte, wurde in der Herbstsession 2015 vom Ständerat abgeschrieben. Die
Abschreibung stand im Zusammenhang mit der Reform der Altersvorsorge 2020. 6

MOTION
DATUM: 16.09.2015
FLAVIA CARONI

01.01.90 - 01.01.20 1ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Wie ein Jahr zuvor bereits der Ständerat schrieb in der Herbstsession 2016 auch der
Nationalrat im Zuge seiner Behandlung der Reform der Altersvorsorge 2020 eine Motion
Frehner (svp, BS) über die Einsitznahme von Ausländern im Kassenvorstand von
Verbandsausgleichskassen ab. 7

MOTION
DATUM: 29.09.2016
FLAVIA CARONI

In Erfüllung der Motion Feller (fdp, VD) unterstellte der Bundesrat den Ausgleichsfonds
AHV/IV/EO im Rahmen der Schaffung des Bundesgesetzes über die Anstalt zur
Verwaltung der Ausgleichsfonds von AHV, IV und EO unter das Gesetz über das
öffentliche Beschaffungswesen und beantragte die Motion zur Abschreibung.
Ständerat und Nationalrat nahmen sowohl die entsprechende Regelung als auch die
Abschreibung in der Wintersession 2016 respektive der Frühjahrssession 2017
stillschweigend an. 8

MOTION
DATUM: 06.03.2017
ANJA HEIDELBERGER

Ergänzungsleistungen (EL)

Nur als Postulat überwiesen wurde eine Motion Keller (cvp, AG), welche eine
Verbesserung der Ergänzungsleistungen und eine einheitliche zehnjährige Karenzfrist
für Ausländer und Flüchtlinge verlangte. 9

MOTION
DATUM: 22.06.1990
MARIANNE BENTELI

Weil die EL immer wichtiger geworden seien und durch die 10. AHV-Revision
voraussichtlich noch mehr Bedeutung erhalten werden, forderte Ständerat
Hänsenberger (fdp, BE) den Bundesrat in einer Motion auf, die verfassungsmässige
Grundlage der EL neu zu fassen. Der Vorstoss wurde gegen den Willen des Bundesrates
in der verbindlichen Form überwiesen. 10

MOTION
DATUM: 12.12.1990
MARIANNE BENTELI

Die grosse Kammer behandelte drei parlamentarische Vorstösse, welche zum Ziel
hatten, den Kreis der Anspruchsberechtigten auszudehnen. Mit einer Motion wollte
Nationalrat Leuenberger (sp, SO) eine Aufhebung der Sperrfrist von 15 Jahren für den
Bezug von Ergänzungsleistungen für niedergelassene Ausländer erreichen. Der
Bundesrat äusserte Bedenken, dies könnte zu einem Altersrentner-Tourismus führen
und wies darauf hin, dass auch die vorberatende Kommission des Ständerates bei der
Behandlung der 10. AHV-Revision eine Reduktion von 15 auf 10 Jahre abgelehnt hatte.
Ebenfalls mit einer Motion verlangte der Aargauer CVP-Abgeordnete Bircher die
Ausarbeitung eines Ergänzungsleistungssystems für Familien und Alleinerziehende in
wirtschaftlichen Notlagen (Mo. 91.3111). Der Bundesrat sagte zu, bei der Behandlung der
Armutsfrage auch diesen Aspekt miteinzubeziehen, und war bereit, die Motion als
Postulat entgegenzunehmen, ebenso wie ein ähnlichlautendes Postulat Hildbrand (cvp,
VS) (Po. 91.3085). Da sowohl die Motion Leuenberger als auch die Vorstösse Bircher und
Hildbrand bekämpft wurden, verschob der Nationalrat die Diskussion auf später. Die
Motion Leuenberger wurde von Cincera (fdp, ZH) und Ruf (sd, BE) bekämpft, die beiden
CVP-Vorstösse von Allenspach (fdp, ZH). 11

MOTION
DATUM: 21.06.1991
MARIANNE BENTELI

Nur als Postulat verabschiedete der Nationalrat eine vom Ständerat überwiesene
Motion Hänsenberger (fdp, BE), mit welcher der Bundesrat aufgefordert wird, die
verfassungsmässigen Grundlagen der EL neu zu fassen. 12

MOTION
DATUM: 18.09.1991
MARIANNE BENTELI

Mit einer Motion verlangte die grüne Berner Nationalrätin Teuscher, der Bund sei zu
beauftragen, im Rahmen der 3. EL-Revision eine Gesetzesvorlage auszuarbeiten, die
das Recht auf eine minimale Existenzsicherung beinhaltet. Da der Vorstoss 1997
eingereicht worden war, hatte der Bundesrat in seiner Antwort auf die mangelnde
verfassungsrechtliche Grundlage verwiesen, um Ablehnung der Motion zu beantragen.
Angesichts der neuen Bundesverfassung, welche in Art. 12 ein „Recht auf Hilfe in
Notlagen“ stipuliert, beantragte Teuscher, die Motion wenigstens in der Postulatsform
anzunehmen. Da zu diesen Fragen Vorarbeiten in Parlament und Verwaltung im Gange
sind, war Bundespräsidentin Dreifuss auch nicht bereit, den Vorstoss in der weniger
verpflichtenden Form anzunehmen. Das Postulat wurde dennoch mit 46 zu 42 Stimmen
gutgeheissen. 13

MOTION
DATUM: 04.03.1999
MARIANNE BENTELI
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Mit Einverständnis des Urhebers wurde eine Motion Tschäppät (sp, BE) in Postulatsform
angenommen. Er beantragte, die Pauschale für die Krankenkassenprämie sei durch
einen vom Bundesrat jährlich festzulegenden Betrag für die Kostenbeteiligung nach
KVG aufzustocken. Tschäppät möchte verhindern, dass besonders die älteren
Rentnerinnen und Rentner wegen der damit verbundenen bürokratischen Hürden auf
die Rückforderung der Kostenbeteiligung verzichten und diese Beträge beim
Existenzbedarf einsparen. 14

MOTION
DATUM: 30.09.2002
MARIANNE BENTELI

Ausgehend von der Feststellung, dass zwischen einem Drittel und einem Viertel aller
potenziellen Anspruchsberechtigten keinen Antrag auf EL stellen, was vielfach auf
mangelnder Information beruht, überwies der Nationalrat eine Motion der SGK, die den
Bundesrat verpflichtet, die Massnahmen zu ergreifen, die erforderlich sind, um die von
den Kantonen im Rahmen des ELG verwendeten Informationssysteme zu
harmonisieren. Gleichzeitig verabschiedete der Rat ein Postulat (03.3009) der SGK, das
die Regierung ersucht, innert zwei Jahren einen Bericht erstellen zu lassen, welcher die
Form und Wirkung der Information in den Kantonen beleuchtet. 15

MOTION
DATUM: 08.12.2003
MARIANNE BENTELI

Ausgehend von der Feststellung, dass zwischen einem Drittel und einem Viertel aller
potenziellen Anspruchsberechtigten keinen Antrag auf EL stellen, was vielfach auf
mangelnder Information beruht, hatte der Nationalrat im Vorjahr eine Motion seiner
SGK angenommen, die den Bundesrat verpflichten wollte, die von den Kantonen im
Rahmen des ELG verwendeten Informationssysteme zu harmonisieren. Der Ständerat
übernahm die Haltung des Bundesrates, wonach die bestehenden gesetzlichen
Regelungen genügen, um den Informationsauftrag zu erfüllen, und überwies den
Vorstoss nur in Postulatsform. 16

MOTION
DATUM: 02.06.2004
MARIANNE BENTELI

Le Conseil national a adopté une motion de sa commission de la sécurité sociale et de
la santé publique (CSSSP-CN) chargeant le Conseil fédéral d’indexer le montant
maximal du loyer d’un appartement dans la loi sur les prestations complémentaires à
l’AVS et à l’AI (LPC) afin de tenir compte des ménages constitués de plusieurs personnes
et des différences régionales en matière de loyer. Par ailleurs, ce dernier doit garantir
que ces changements de montant n’ont pas de conséquences sur la participation de la
Confédération aux frais de séjour en EMS. 17

MOTION
DATUM: 12.12.2011
SÉBASTIEN SCHNYDER

Eine im Vorjahr vom Nationalrat angenommene Motion seiner Kommission für soziale
Sicherheit und Gesundheit zur Anpassung der anrechenbaren Mietzinsmaxima bei
Ergänzungsleistungen zu AHV und IV an die seit der letzten Anpassung gestiegenen
Mietpreise wurde vom Ständerat ohne Debatte überwiesen. 18

MOTION
DATUM: 01.06.2012
FLAVIA CARONI

Eine Motion Bortoluzzi (svp, ZH), übernommen von Nationalrat de Courten (svp, BL),
forderte, die Missbrauchsbekämpfung im Bereich der Ergänzungsleistungen zu
intensivieren. Der Bundesrat solle diese konsequent an die Hand nehmen und den
Durchführungsstellen der Kantone Mindeststandards vorgeben. Falls nötig, sind dafür
auch Gesetzes- und Verordnungsänderungen vorzunehmen. Insbesondere sollen die
Bezügerinnen und Bezüger auf allfälliges Eigentum im Ausland und auf ihren
tatsächlichen Lebensmittelpunkt hin überprüft werden. In der Begründung hiess es, die
Bemühungen der IV-Stellen zur Verhinderung von Missbrauch hätten zu namhaften
Einsparungen geführt und der wachsende Bedarf nach EL führe auch hier zur
berechtigten Frage nach dem Ausmass von Missbrauch. Zudem wurde der Verdacht
geäussert, manche im Ausland lebende Personen würden ihren Wohnsitz pro forma in
der Schweiz belassen, um weiterhin EL beziehen zu können – nur in der Schweiz
lebende Personen sind zum Bezug von Ergänzungsleistungen zu AHV und IV berechtigt.
Der Bundesrat beantragte die Ablehnung der Motion und erklärte, die EL-
Durchführungsstellen seien bereits zu allen Abklärungen verpflichtet, die für die
Beurteilung des Anspruchs auf Ergänzungsleistungen und der Höhe der Leistungen
notwendig sind. Die Frage nach dem Wohnsitz und dem üblichen Aufenthaltsort gehöre
dazu, ebenso jene nach Vermögenswerten im Ausland. In den letzten Jahren seien
zudem eine Reihe von Massnahmen zur Verbesserung des Vollzugs eingeführt oder
angestossen worden.

MOTION
DATUM: 19.09.2016
FLAVIA CARONI
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In der Herbstsession 2016 beriet der Nationalrat den Vorstoss. Der Motionär
wiederholte die bereits schriftlich festgehaltene Begründung und kritisierte die
Ablehnungsempfehlung des Bundesrates: Zwar sei es zutreffend, dass die EL-
Durchführungsstellen mit Abklärungen beauftragt sind, in der Praxis ergäben sich
jedoch erhebliche kantonale und regionale Vollzugsunterschiede. Zudem sei eine
lediglich alle vier Jahre erfolgende Überprüfung ungenügend und der Datenaustausch
zwischen den Behörden sei nach wie vor erschwert, da entsprechende Vorstösse noch
im parlamentarischen Prozess stehen. Die Motion entspreche zudem Bemühungen des
Bundesrates im Rahmen der EL-Reform, die Sachverhaltsabklärungen für die
Leistungsbemessungen zu verbessern und zu vereinheitlichen. Bundesrat Berset
erläuterte, ab 2018 werde es ein Register der Ergänzungsleistungen geben, das die
Transparenz erhöhen und die Kontrolle erleichtern werde. Mit einer aktuell laufenden
Revision des Ausländergesetzes werde der Datenaustausch zwischen den für die EL
zuständigen Behörden und den Migrationsbehörden erleichtert, und die Botschaft zur
Reform der Ergänzungsleistungen beinhalte auch Massnahmen zur Vermeidung von
Missbrauch. Davon liess sich die grosse Kammer nicht überzeugen: 129 Ratsmitglieder
stimmten für die Motion, nur 55 dagegen. Letztere gehörten der SP- und der Grünen
Fraktion an. Das Geschäft ging somit zur Beratung an den Ständerat. 19

2014 beantragte Bruno Pezzatti (fdp, ZG) mittels einer Motion, dass der Bezug von
Ergänzungsleistungen den Ausländerbehörden gemeldet werde, da die
Migrationsbehörden wissen müssten, ob jemand über ausreichende finanzielle Mittel
verfüge, um für sich und seine oder ihre Familie zu sorgen. Der Bezug von
Ergänzungsleistungen sei diesbezüglich aussagekräftig. Nachdem Silvia Schenker (sp, BS)
die vom Bundesrat zur Annahme empfohlene Motion bekämpft hatte, stimmte der
Nationalrat in der Sommersession 2016 mit 133 zu 51 Stimmen für das Anliegen. 
In Übereinstimmung mit dem Antrag der SGK-SR, die Motion abzulehnen, weil der
Bundesrat den darin enthaltenen Auftrag bereits im Rahmen der Umsetzung der
Masseneinwanderungsinitiative erfüllt habe, sprach sich der Ständerat hingegen
stillschweigend gegen die Motion aus. 20

MOTION
DATUM: 21.09.2016
ANJA HEIDELBERGER

Eine Entflechtung der Ergänzungsleistungen wollte Josef Dittli (fdp, UR) mit einer
Motion Ende 2016 erreichen. Durch die Zuordnung der Verantwortlichkeiten zwischen
Bund und Kantonen nach fiskalischer Äquivalenz sollen Fehlanreize bei den EL abgebaut
und ihre Effizienz gesteigert werden. Die Kantone sollen folglich nicht mehr für
Entscheide auf Bundesebene bezahlen müssen. Der Bundesrat verwies in seiner
Antwort auf den in der Motion der FK-NR geforderten Bericht zur Aufgabentrennung
zwischen Bund und Kantonen, nach dessen Vorliegen eine grundlegende
entsprechende Diskussion geführt werden könne, und empfahl die Motion zur
Ablehnung. Aufgrund eines Ordnungsantrags Stöckli (sp, BE) wies der Ständerat die
Vorlage in der Frühjahrssession 2017 der SGK-SR zur Vorberatung im Rahmen der EL-
Reform zu. Im November 2018 zog Dittli die Motion zurück. 21

MOTION
DATUM: 14.03.2017
ANJA HEIDELBERGER

Die Motion Bortoluzzi (svp, ZH) zur Missbrauchsbekämpfung im Bereich der
Ergänzungsleistungen, die der Nationalrat in der Herbstsession 2016 angenommen
hatte, wurde in der Sommersession 2017 vom Ständerat auf Antrag seiner SGK
stillschweigend abgelehnt. Die Kommission hatte das Anliegen zuvor im Rahmen der
Beratungen zur Reform der Ergänzungsleistungen aufgenommen. 22

MOTION
DATUM: 31.05.2017
FLAVIA CARONI

Nach dem Willen der SGK-NR und der entsprechenden Motion, welche die Kommission
im Februar 2018 eingereicht hatte, sollten Missbräuche bei den Ergänzungsleistungen
zukünftig systematisch bekämpft werden. Insbesondere soll zukünftig leichter
festgestellt werden können, ob Ergänzungsleistungsbezügerinnen und -bezüger über
nichtdeklariertes Vermögen, vor allem auch Immobilien, im Ausland verfügen. Überdies
sollen die kantonalen Durchführungsstellen die Resultate in jährlichen Berichten
darstellen – wie es auch die IV-Stellen tun. Es sei «hinreichend bekannt», dass EL-
Beziehende nicht nur in Einzelfällen über undeklarierte Vermögen im Ausland
verfügten, schrieb die Kommission in der Begründung der Motion. Da die heutigen
Massnahmen nicht ausreichten, um diese Missbräuche zu bekämpfen, müsse die
systematische Missbrauchsbekämpfung verstärkt werden. Die Situation sei vergleichbar
mit derjenigen der IV vor einigen Jahren, folglich setze man auch auf ähnliche

MOTION
DATUM: 19.09.2018
ANJA HEIDELBERGER
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Massnahmen. Eine Kommissionsminderheit lehnte die Motion ab.
Der Bundesrat beantragte die Ablehnung der Motion. Bereits heute hätten die EL-
Stellen zahlreiche Möglichkeiten, an entsprechende Informationen zu gelangen: Im
Rahmen des Freizügigkeitsabkommen seien Informationen über ausländische Renten
aus dem EU-Raum zugänglich, diese würden zukünftig sogar automatisch gemeldet; die
Revision des Allgemeinen Teils des Sozialversicherungsrechts (ATSG) solle den
entsprechenden Stellen in Zukunft mehr Möglichkeiten geben; seit Anfang 2017 sei
zudem der automatische Informationsaustausch (AIA) mit 38 Partnerstaaten in Kraft, er
soll auf weitere 41 Staaten ausgedehnt werden. Somit reiche die Datengrundlage für
eine korrekte Leistungsbemessung aus.  
In der Nationalratsdebatte in der Herbstsession 2018 begründete Barbara Gysi (sp, SG)
den Minderheitsantrag auf Ablehnung der Motion und legte die Position der Minderheit
der SGK-NR dar: Wie der Bundesrat erachtete auch sie die bestehenden Instrumente
als ausreichend, kritisierte überdies aber insbesondere die permanente
Missbrauchsunterstellung in allen Debatten zum Thema Sozialversicherungen. Zwar sei
die Anzahl EL-Beziehende gestiegen, dies sei aber nicht auf Missbrauch, sondern auf
ein Sinken der Renten zurückzuführen. Insbesondere die entsprechende Aussage in der
Begründung der Motion finde sie beschämend, betonte sie. Von dieser Kritik liess sich
der Nationalrat jedoch nicht umstimmen und nahm die Motion mit 128 zu 51 Stimmen
an. 23

In ihrer Sitzung im November 2018 entschied die SGK-SR, die Motion ihrer
Schwesterkommission für eine systematische Bekämpfung von Missbräuchen bei den
Ergänzungsleistungen unter anderem mit Verweis auf die entsprechenden Massnahmen
im Rahmen der EL-Reform oder auf den automatischen Informationsaustausch (AIA)
abzulehnen. Zusätzliche Informationen über den Liegenschaftsbesitz im Ausland seien
nicht mit verhältnismässigem Aufwand zu erhalten, erklärte die Kommission. Nach
entsprechenden Voten von Kommissionssprecher Graber (cvp, LU) und
Gesundheitsminister Berset lehnte der Rat die Motion stillschweigend ab. 24

MOTION
DATUM: 27.11.2018
ANJA HEIDELBERGER

Mit einer Motion wollte die SGK-NR im Sommer 2018 erreichen, dass betreutes
Wohnen zukünftig über Ergänzungsleistungen zur AHV finanziert werden kann. Da die
Finanzierung hierfür bisher häufig nicht ausreiche, lebten viele Personen trotz relativ
geringem Pflege- und Betreuungsaufwand im Heim, da diese Kosten teilweise von der
EL übernommen werden. Ein Drittel aller im Heim lebender Personen benötige denn
auch weniger als eine Stunde Pflege pro Tag, betonte die Kommission. Daher sollten die
zu erfüllenden Voraussetzungen zur Übernahme der Finanzierung durch die EL sowie
die Anforderungen an die Anbieterinnen und Anbieter von betreutem Wohnen neu
definiert werden, sodass Heimeintritte betagter Menschen verzögert oder gar
vermieden werden könnten. Der Bundesrat anerkannte das Anliegen, nahm aber
gleichzeitig die Kantone in die Pflicht: Da diese durch eine solche Änderung entlastet
würden, sollten sie auch grösstenteils für die entsprechende Unterstützung
aufkommen. Stillschweigend nahm der Nationalrat die Motion im Frühjahr 2019 an. 25

MOTION
DATUM: 06.03.2019
ANJA HEIDELBERGER

Auch im Ständerat traf die Motion der SGK-NR für eine teilweise Übernahme der Kosten
von betreutem Wohnen durch die Ergänzungsleistungen zur AHV auf keinen
Widerstand. Für die Kommission erläuterte Alex Kuprecht (svp, SZ) die
Entstehungsgeschichte der Motion: Eine solche Regelung habe im Rahmen der EL-
Revision aufgenommen werden sollen, man habe jedoch auf eine Aufnahme ohne
sorgfältige Prüfung und Vernehmlassung verzichtet und stattdessen die
Kommissionsmotion eingereicht. Stillschweigend sprach sich nun auch der Ständerat
als Zweitrat dafür aus, dass der Bundesrat eine entsprechende Regelung umsetzen
solle. 26

MOTION
DATUM: 12.12.2019
ANJA HEIDELBERGER
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Erwerbsersatzordnung (EO)

In seiner Stellungnahme zu einer vom Nationalrat als Postulat überwiesenen Motion
Segmüller (cvp, SG) versprach der Bundesrat, eine Neuregelung der Lohnfortzahlung
bei Mutterschaft speditiv an die Hand nehmen zu wollen und dem Parlament in der
kommenden Legislatur entsprechende Vorschläge zu unterbreiten. Allerdings wollte er
sich in bezug auf die Finanzierung (Lohnfortzahlungspflicht des Arbeitgebers und/oder
Mutterschaftstaggeldversicherung) noch nicht festlegen. 27

MOTION
DATUM: 04.10.1991
MARIANNE BENTELI

In seinem Bericht über die Richtlinien der Regierungspolitik sicherte der Bundesrat zu,
noch in der laufenden Legislatur dem Parlament einen Gesetzesentwurf für eine
Mutterschaftsversicherung unterbreiten zu wollen, welche den bezahlten
Mutterschaftsurlaub für Arbeitnehmerinnen und Bedarfsleistungen für
nichterwerbstätige und für selbständig erwerbende Frauen beinhalten soll. Eine
Richtlinienmotion, welche den Bundesrat beauftragen wollte, dieses Gesetz bis
spätestens 1994 vorzulegen, wurde lediglich als Postulat überwiesen (Mo. Ad 92.037). 28

MOTION
DATUM: 17.06.1992
MARIANNE BENTELI

Da die relativ geringen Einkünfte über die Erwerbsersatzordnung (EO) oftmals als Grund
für die Verweigerung des "Weitermachens" im Militär angeführt werden, überwies der
Nationalrat eine Motion Allenspach (fdp; ZH), welche den Bundesrat ersucht, eine
Revision der EO in dem Sinn einzuleiten, dass Wehrmänner bei Beförderungsdiensten
mindestens so viel an Erwerbsausfallentschädigung erhalten, wie sie im Falle von
Arbeitslosigkeit an Arbeitslosengeldern beziehen könnten, als Postulat. 29

MOTION
DATUM: 08.10.1993
MARIANNE BENTELI

Eine Motion Seiler (cvp, ZH), welche die Regierung beauftragen wollte, ohne Verzug eine
Revision der EO an die Hand zu nehmen, damit diese gleichzeitig mit der Armeereform
auf den 1. Januar 1995 in Kraft treten kann, wurde auf Antrag des Bundesrates lediglich
als Postulat angenommen, da dieser geltend machte, dass aufgrund neu aufgetretener
Probleme (Mehrbelastung in der IV, hohe Arbeitslosigkeit bei den Absolventen
mehrmonatiger Militärdienste) eine sorgfältige Prüfung der in der 6. EO-Revision
vorzunehmenden Änderungen angezeigt sei. Für Ende 1994 stellte er eine
diesbezügliche Botschaft in Aussicht. 30

MOTION
DATUM: 07.12.1993
MARIANNE BENTELI

Bei der Behandlung einer Motion Hafner (sp, SH), welche den Bundesrat ersuchte, eine
Revision der Erwerbsersatzordnung (EO) vorzubereiten, welche die Regelung des
Erwerbsausfalls während eines 16-wöchigen Mutterschaftsurlaubs zum Ziel hat,
bekräftigte der Bundesrat seine Intention, noch in der laufenden Legislatur dem
Parlament die Botschaft und den Entwurf für eine Mutterschaftsversicherung zu
unterbreiten. Die Mutterschaftsversicherung soll – in einem ersten Schritt – einen
bezahlten Mutterschaftsurlaub für Arbeitnehmerinnen und Bedarfsleistungen für
nichterwerbstätige oder selbständigerwerbende Frauen umfassen. Eine Regelung im
Rahmen der EO wollte der Bundesrat allerdings nicht vorsehen, da das Volk dies 1987
abgelehnt hatte. Auf seinen Antrag wurde die Motion nur als Postulat angenommen. 31

MOTION
DATUM: 17.12.1993
MARIANNE BENTELI

Mit einer Motion wollte Ständerat Seiler (svp, SH) den Bundesrat verpflichten, die EO-
Revision gleichzeitig mit der Armeereform auf den 1. Januar 1995 in Kraft zu setzen
und dabei die Entschädigungsarten und die Höhe der Leistungen den heutigen
gesellschaftlichen Verhältnissen anzupassen. Da Bundesrätin Dreifuss auf die bereits
weit gediehenen und in die Richtung der Motion zielenden Vorarbeiten verweisen
konnte, den Zeithorizont 1995 hingegen als zu eng erachtete, wurde der Vorstoss im
Einverständnis mit dem Motionär bloss als Postulat verabschiedet. 32

MOTION
DATUM: 07.03.1994
MARIANNE BENTELI

Die CVP verlangte zusätzlich zur eigentlichen Mutterschaftsversicherung
Bedarfsleistungen an Familien, die durch eine Mutterschaft in finanzielle Not geraten.
Mit einer Motion forderte die christlichdemokratische Fraktion den Bundesrat auf, ein
diesbezügliches Rahmengesetz auszuarbeiten, welches auf den in einzelnen Kantonen
bereits bestehenden Lösungen aufbaut und Beiträge des Bundes an die Kantone (analog
zu den Ergänzungsleistungen) vorsieht. Der Bundesrat war bereit, die Motion als
Postulat entgegenzunehmen, doch wurde der Vorstoss von der Waadtländer Liberalen

MOTION
DATUM: 07.10.1994
MARIANNE BENTELI
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Sandoz bekämpft und seine Diskussion deshalb auf einen späteren Zeitpunkt
verschoben. 33

Die Vorstellungen von Bundesrat Villiger wurden von FDP-Parlamentarierinnen der
beiden Kammern aufgenommen. Der Ständerat befasste sich in der Wintersession mit
einer Motion Spoerry (fdp, ZH), die erreichen wollte, dass erwerbstätige Frauen in
jedem Fall für die im Arbeitsgesetz festgesetzte achtwöchige Pause nach der Geburt
eines Kindes einen Lohn erhalten. Sprecherinnen der CVP (Simmen, SO) und der SP
(Brunner, GE) wie auch Bundesrätin Dreifuss wandten sich gegen diese "Minimallösung",
da sie befürchteten, dass dadurch der Weg zu einer echten Mutterschaftsversicherung
verbaut würde. Mit Stichentscheid des Präsidenten wurde die Motion abgelehnt. 34

MOTION
DATUM: 12.12.1996
MARIANNE BENTELI

Der Bundesrat befasste sich im Juni gleichzeitig mit der 4. IV-Revision, der Einführung
einer Mutterschaftsversicherung und der geplanten 6. EO-Revision. Angesichts der
angespannten Wirtschafts- und Finanzlage beschloss er, vorläufig auf sozialpolitisch
zwar wünschbare, aber nicht qualifiziert begründete Ausbauschritte bei der EO zu
verzichten, auch wenn eine Mehrheit der Vernehmlassungsteilnehmer die Revision
grundsätzlich befürwortet hatte. Druck auf die Landesregierung zu einer umgehenden
Revision machte dann aber eine in der Herbstsession überwiesene Motion Seiler (svp,
SH) im Ständerat. Entgegen seiner zögerlichen Haltung vom Juni erklärte sich der
Bundesrat nun einverstanden, mit der EO-Revision rasch vorwärts zu machen. 35

MOTION
DATUM: 24.09.1997
MARIANNE BENTELI

Nachdem das Stimmvolk am 13. Juni sowohl eine Änderung des IV-Gesetzes, welche
durch einen Finanztransfer von der EO zur IV eine gewisse Stabilisierung der
materiellen Situation dieses Sozialversicherungszweiges gebracht hätte, als auch die
Mutterschaftsversicherung, die vorderhand aus einem gemeinsamen Fonds mit der EO
gespiesen worden wäre, abgelehnt hatte, reichte Ständerätin Brunner (sp, GE) eine
Motion ein, welche verlangte, dass die überschüssigen Mittel des EO-Ausgleichsfonds
der IV zugute kommen. Zudem sollte der Beitragssatz für die EO gesenkt und jener für
die IV angehoben werden. Der Bundesrat anerkannte, dass hier Handlungsbedarf
besteht, wollte die Frage aber auf den zweiten Teil der 4. IV-Revision verschieben,
weshalb er Umwandlung in ein Postulat beantragte. Dieses wurde aber vom Rat, welcher
eine Präjudizierung künftiger Entscheide befürchtete, mit 28 zu 5 Stimmen abgelehnt.
Im Nationalrat reichte Hafner (sp, SH) eine gleichlautende Motion (99.3317) ein. Erneut
war der Bundesrat bereit, das Anliegen in Postulatsform anzunehmen. Der Vorstoss
wurde aber von Hess (cvp, ZG) bekämpft und somit vorderhand der Diskussion
entzogen. Einer Motion (99.3527) Bangerter (fdp, BE), welche verlangte, der EO-
Beitragssatz sei ohne Kompensationen um 0,1% zu senken, wurde von Thanei (sp, ZH)
opponiert und die Behandlung deshalb ebenfalls aufgeschoben. 36

MOTION
DATUM: 08.10.1999
MARIANNE BENTELI

Nach Ablehnung der Mutterschaftsversicherung in der Volksabstimmung vom 13. Juni
1999 war eine Reihe parlamentarischer Vorstösse mit Vorschlägen für Ersatzlösungen
eingereicht worden. Insbesondere freisinnige Politikerinnen machten sich für eine
Regelung stark, die im Obligationenrecht die Lohnfortzahlung für den im Arbeitsrecht
verankerten achtwöchigen Mutterschaftsurlaub festschreiben wollte. Das Parlament
fand diese Vorschläge aber allzu bescheiden. Der Nationalrat lehnte in der
Sommersession nach kurzer Diskussion eine diesbezügliche parlamentarische Initiative
Egerszegi (fdp, AG) mit 99 zu 75 Stimmen ab (Pa.Iv. 99.429). Stattdessen nahm er mit 114
zu 62 Stimmen eine Motion seiner SGK an, die einen vierzehnwöchigen bezahlten
Mutterschaftsurlaub verlangte. Zur Lohnfortzahlung während der ersten acht Wochen
sollen die Arbeitgeber durch eine obligationenrechtliche Regelung verpflichtet werden;
für die nächsten sechs Wochen sieht die Motion eine Abgeltung über die
Erwerbsersatzordnung vor, an welche die erwerbstätigen Frauen Beiträge bezahlen,
obgleich sie normalerweise keinen Militärdienst leisten. Da die Motion die konkrete
Ausgestaltung der Lohnfortzahlung zwischen der 8. und der 14. Woche der Mutterschaft
dem Bundesrat überlassen möchte, hatte dieser vergeblich Umwandlung in ein Postulat
beantragt, um die noch offenen Fragen eingehender prüfen zu können. 37

MOTION
DATUM: 23.06.2000
MARIANNE BENTELI
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Wie Nationalrätin Teuscher (gp, BE) beim Elternurlaub wollte ihre Ratskollegin Fehr (sp,
ZH) den Bund verpflichten, als Arbeitgeber Vorbildfunktion für die Privatwirtschaft zu
übernehmen. Mit einer Motion verlangte sie, das Bundespersonalgesetz so anzupassen,
dass – wenn ein Bundesangestellter Vater wird – der Bund die Hälfte der Kosten für
den Mutterschaftsurlaub der Frau übernimmt. Damit sollte der Bund ein Beispiel dafür
setzen, dass mangels einer echten Mutterschaftsversicherung die Kosten für den
Mutterschaftsurlaub hälftig zwischen den Arbeitgebern beider Elternteile übernommen
werden sollten, um eine Diskriminierung der Frauen im gebärfähigen Alter auf dem
Arbeitsmarkt zu vermeiden. Der Bundesrat machte geltend, der Vorschlag wäre in der
Praxis kaum durchführbar, weshalb er erfolgreich Umwandlung in ein Postulat
beantragte. 38

MOTION
DATUM: 06.10.2000
MARIANNE BENTELI

Der Ständerat zeigte sich vorerst weniger grosszügig. Einstimmig überwies er in der
Herbstsession eine Motion Spoerry (fdp, ZH) (Mo. 99.3269), nach welcher bloss die
Lohnfortzahlung durch den Arbeitgeber während des achtwöchigen Arbeitsverbots
vorgeschrieben werden sollte. Zwei Standesinitiativen der Kantone Genf und Jura (Kt.Iv.
99.303, 00.302) sowie einer parlamentarische Initiative Brunner (sp, GE) (Pa.Iv. 99.424),
die einen vierzehnwöchigen, vom Arbeitgeber bezahlten Mutterschaftsurlaub
verlangten, wurde hingegen keine Folge gegeben, ebenso wenig wie einer
parlamentarischen Initiative Beerli (fdp, BE) (Pa.Iv. 99.461), die während 14 Wochen eine
Grundentschädigung zu Lasten der Erwerbsersatzordnung anregte. Im Anschluss an die
Debatte verkündete Bundesrätin Metzler, dass ihr Departement bis Anfang 2001 im
Auftrag des Bundesrates eine Vorlage ausarbeite, welche ebenfalls eine
Lohnfortzahlung durch den Arbeitgeber vorsehe. Die Dauer der Fortzahlung werde
voraussichtlich nach Dienstalter abgestuft sein. Möglicherweise war es diese Drohung
eines allein von den Arbeitgebern finanzierten Mutterschaftsurlaubs von mehr als acht
Wochen, die den Ständerat in der Wintersession veranlasste, mit 24 zu 17 Stimmen die
Motion des Nationalrates mit ihrem Modell einer Mischfinanzierung anzunehmen.
Gleichzeitig überwies er ein Postulat seiner SGK mit der Bitte um einen Bericht über die
verschiedenen Finanzierungsmöglichkeiten einer Mutterschaftsversicherung (Po.
00.3597). Drei Standesinitiativen der Kantone Freiburg, Genf und Neuenburg (Kt.Iv.
00.310, 00.309, 00.312) die verlangten, die Schweiz solle das ILO-Abkommen 103 über
den Mutterschutz ratifizieren, wurde mangels gesetzlicher Grundlage keine Folge
gegeben. 39

MOTION
DATUM: 13.12.2000
MARIANNE BENTELI

Mit einer Motion wollte Nationalrat Engelberger (fdp, NW) erreichen, dass die
Entschädigung für Rekruten in der „Armee XXI“ von heute 41 Fr. auf 51 Fr. pro Tag
angehoben wird. Er begründete dies mit den Einsparungen, welche die neue
Truppenorganisation zeitigen wird. Unter Verweis auf die Kosten anderer Vorlagen im
Bereich der EO (Mutterschaftsversicherung, Transfer von 1,5 Mia. Fr. aus der EO in die
IV) beantragte der Bundesrat erfolgreich Umwandlung in ein Postulat. Vor diesem
Hintergrund hatte eine Motion der SVP-Fraktion (Mo 00.3292) auf Halbierung der EO-
Beitragssätze keine Chance und wurde mit 92 zu 20 Stimmen deutlich verworfen. 40

MOTION
DATUM: 06.06.2002
MARIANNE BENTELI

Angesichts des Umstandes, dass mit der Armee XXI der Bestand der Dienstleistenden
zurückgehen wird, gleichzeitig auch die Zahl der in der SUVA Versicherten abnimmt,
wodurch die Grundkosten pro Versicherten in beiden Versicherungen wachsen,
überwies der Ständerat im Einverständnis mit dem Bundesrat diskussionslos eine
Motion Stähelin (cvp, TG), die verlangt, den Vollzug der Militärversicherung der SUVA zu
übertragen, wobei der Bund für diesen Bereich Risikoträger bleibt. 41

MOTION
DATUM: 01.10.2003
MARIANNE BENTELI

In einem im Frühling 2016 publizierten Bericht hatte der Bundesrat festgehalten, dass
im Falle eines direkt nach der Geburt beginnenden längeren Spitalaufenthalts eines
Neugeborenen bezüglich der Situation der Mutter eine Rechtslücke besteht. Diese
Lücke führt dazu, dass die Mutter zwar den Bezug der Mutterschaftsentschädigung
aufschieben kann, in den ersten acht Wochen nach der Niederkunft unterliegt sie
jedoch einem Arbeitsverbot und ist in dieser Zeit nicht sozialversicherungsrechtlich
abgesichert. Im Sommer 2016 hatte die SGK-SR daher eine Motion eingereicht, um die
festgestellte Rechtslücke zu schliessen. Den genauen Lösungsmodus überliess die
Kommission dem Bundesrat, sie schlug jedoch in der Begründung des Vorstosses vor,
bei einem Aufschub um mindestens drei Wochen die Dauer des Bezugs der

MOTION
DATUM: 13.12.2016
FLAVIA CARONI
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Mutterschaftsentschädigung entsprechend zu verlängern. Damit würden die Kosten von
der EO getragen und nicht alleine beim Arbeitgeber liegen, wie bei alternativen
Lösungsvorschlägen. Der Bundesrat empfahl die Motion zur Annahme; der Ständerat
folgte dem in der Wintersession 2016 ohne Debatte. 42

In der Sommersession 2017 stimmte nach dem Ständerat auch der Nationalrat mit 113 zu
67 Stimmen (1 Enthaltung) für die Motion SGK-SR und damit für eine länger dauernde
Mutterschaftsentschädigung bei längerem Spitalaufenthalt eines Neugeborenen. Zuvor
hatte sich bereits die SGK-NR nach Kenntnisnahme des bundesrätlichen Berichts
„Einkommen der Mutter bei Aufschub der Mutterschaftsentschädigung infolge längeren
Spitalaufenthalts des neugeborenen Kindes“ für eine Anpassung des
Erwerbsersatzgesetzes (EOG) ausgesprochen. In der Nationalratsdebatte bat Verena
Herzog (svp, TG) im Namen der Minderheit der SGK-NR um eine Ablehnung der Motion,
da der Zweck des Mutterschaftsurlaubs – die Erholung der Mutter und der Aufbau einer
Bindung zum Kind – auch im Spital erfüllt werden könne. Die Argumente, wonach die
Mütter einen Aufschub des Entschädigungsanspruches eigenverantwortlich regeln
könnten, ein Gesetz nicht alle Härtefälle abdecken könne und eine solche Regelung die
bereits stark belastete EO weitere CHF 4 bis 5 Mio. kosten würde, fanden jedoch nur
bei der SVP-Fraktion mehrheitlich Anklang. 43

MOTION
DATUM: 07.04.2017
ANJA HEIDELBERGER

Berufliche Vorsorge

Der Nationalrat nahm eine Motion Humbel (cvp, AG) zu den Kapitalauszahlungen aus
der zweiten Säule an, die den Bundesrat beauftragt, die Möglichkeiten zur
Kapitalabfindung aus der Pensionskasse einzuschränken, um deren Vorsorgezweck
wieder besser gerecht zu werden. Heute sei es möglich, Kapital aus der beruflichen
Vorsorge zu beziehen, dieses schnell auszugeben und dann zur Existenzsicherung auf
Ergänzungsleistungen zu AHV und IV zurückzugreifen. Der Bundesrat hatte sich 2012 mit
der Begründung gegen die Motion ausgesprochen, die Datenlage lasse keine Aussagen
über die Auswirkungen von Kapitalbezügen aus der zweiten Säule auf die erste Säule
und die Sozialhilfe zu. Er sei jedoch bereit, diesen Sachverhalt näher zu untersuchen
und die Ergebnisse im Bericht zu einem Postulat Humbel zur Reform der
Ergänzungsleistungen zu AHV/IV darzulegen. Obwohl der Nationalrat das Postulat
bereits im Vorjahr überwiesen hatte, setzte er sich über den Antrag der Regierung
hinweg und nahm auch die Motion an. Im Berichtsjahr fand noch keine Beratung im
Ständerat statt. 44

MOTION
DATUM: 12.09.2013
FLAVIA CARONI

Als Reaktion auf eine Motion Humbel (cvp, AG) zu Kapitalauszahlungen aus der zweiten
Säule und in Bezugnahme auf die entsprechende Antwort des Bundesrates wurde eine
Motion Schwaller (cvp, FR) lanciert, welche eine Datenerhebung über die
Kapitalauszahlungen aus der zweiten Säule fordert. Konkret soll statistisches Material
über den Vorbezug von Altersguthaben aus der zweiten Säule zwecks Erwerbs von
Wohneigentum erhoben werden. Gerade im Hinblick auf die Reform der Altersvorsorge
sei eine Erweiterung der Datenerhebung unbedingt notwendig, so die Begründung. In
seiner Stellungnahme drückte der Bundesrat Zustimmung zur Notwenigkeit der
Erfassung aus und erklärte, ein entsprechendes Projekt des Bundesamtes für Statistik
sei bereits vor Jahren angelaufen, habe aber wegen der hohen Komplexität bisher noch
nicht ausgewertet werden können. Generell sei es äusserst schwierig, zwischen
Ereignissen, welche mehr als zehn Jahre auseinanderliegen (Kapitalvorbezug, späterer
Bezug von Ergänzungsleistungen), einen kausalen Zusammenhang nachzuweisen. Zudem
habe die Bankiervereinigung 2012 ihre Richtlinien bezüglich Mindestanforderungen bei
der Hypothekarvergabe verschärft, was dem Risiko des Verlusts der in Wohneigentum
investierten Vorsorgegelder entgegenwirke. Der Ständerat zeigte sich mit der
Argumentation der Motion einverstanden und nahm die Vorlage an. Kritisiert wurde
einzig, dass die anderen beiden Möglichkeiten zum Kapitalvorbezug, nämlich zwecks
Unternehmensgründung und definitiven Wegzugs ins Ausland, nicht berücksichtigt
werden sollen. 45

MOTION
DATUM: 17.09.2013
FLAVIA CARONI
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Der Nationalrat behandelte in der Frühjahrssession 2014 eine Motion der FDP-Liberalen
Fraktion, welche anstrebt, die Zweckentfremdung von Vorsorgekapital zu verhindern.
Der Vorstoss fordert den Bundesrat auf, die Grundlagen für die Berechnung der
Ergänzungsleistungen (EL) so anzupassen, dass im Falle eines zuvor erfolgten Vorbezugs
von Kapital aus der zweiten Säule das mutmassliche Einkommen ohne diesen Vorbezug
als Grundlage für die Bedarfsberechnung gilt. Dabei soll das sozialrechtliche
Existenzminimum bei der Berechnung der jährlichen EL nicht unterschritten werden.
Mit einer solchen Regelung könnte der stossende Missbrauch der Ergänzungsleistungen
durch Einzelne unterbunden werden, ohne die Möglichkeiten zum Vorbezug von
Vorsorgekapital, die von einer Mehrheit verantwortungsvoll genutzt würden,
einzuschränken. Der Bundesrat beantragte die Ablehnung der Motion, da derzeit
verschiedene Lösungsvorschläge für die betreffende Problematik geprüft würden und
man sich noch nicht auf einen einzelnen festlegen wolle. Dem folgte nur die Ratslinke:
Die bürgerliche Mehrheit nahm die Motion mit 118 zu 57 Stimmen bei 3 Enthaltungen
an. 46

MOTION
DATUM: 05.03.2014
FLAVIA CARONI

Da die SGK-SR die Forderungen der Motion bezüglich der Zweckentfremdung von
Vorsorgekapital bereits bei der Reform der Ergänzungsleistungen miteinbezogen hatte
und ein Kapitalvorbezug in Zukunft aufgrund der im Rahmen der Reform beschlossenen
Änderungen zudem nur noch beschränkt möglich sein wird, empfahl sie dem Ständerat
die Fraktionsmotion der FDP-Liberalen abzulehnen. Die kleine Kammer folgte dem
Antrag stillschweigend. 47

MOTION
DATUM: 31.05.2017
ANJA HEIDELBERGER

Soziale Gruppen

Familienpolitik

In der Folge des Gleichstellungsberichts des Bundesrates reichte Nationalrat Nordmann
(sp, VD) eine Motion ein, die in allgemeiner Form einen Vaterschaftsurlaub von „einigen
Wochen“ verlangte, während denen ein Vater einen Anspruch auf
Erwerbsausfallentschädigung analog zum Mutterschaftsurlaub haben sollte. Der
Bundesrat vertrat die Ansicht, hier müssten sozialpartnerschaftliche Lösungen
gefunden werden; eine Lösung über die Erwerbsersatzordnung wie beim
Mutterschaftsurlaub würde dieses Sozialwerk völlig aus dem Gleichgewicht bringen.
Trotz dieser Bedenken stimmte der Nationalrat mit 78 zu 74 Stimmen der Motion zu.
Grüne und SP votierten geschlossen dafür, FDP und SVP ebenso einhellig dagegen und
die CVP und die EVP waren gespalten. Im Ständerat unterlag die Motion dann aber mit
21 zu 13 Stimmen. 48

MOTION
DATUM: 19.12.2007
MARIANNE BENTELI

Frauen und  Gleichstellungspolitik

Identische Motionen für eine Betriebszulage bei Mutterschaftsentschädigung von
Selbständigerwerbenden reichten Min Li Marti (sp, ZH; Mo. 19.4110) im Nationalrat und
Liliane Maury Pasquier (sp, GE; Mo. 19.4270) im Ständerat ein. Da bei der Wehrpflicht
eine Betriebszulage für Selbständigerwerbende vorgesehen sei, solle eine solche auch
in der Mutterschaftsversicherung, die ebenfalls in der Erwerbsersatzordnung geregelt
wird, eingeführt werden, forderten die Motionärinnen. Wie während des Militärdienstes
hätten Selbständigerwerbende auch während der Mutterschaft laufende
Betriebskosten. 
Die Forderung traf auf breite Zustimmung: Nachdem der Bundesrat die Annahme
beider Motionen ohne weitere Ausführungen empfohlen hatte, stimmten ihnen sowohl
Ständerat als auch Nationalrat in der Wintersession 2019 diskussionslos und
stillschweigend zu. 49

MOTION
DATUM: 20.12.2019
ANJA HEIDELBERGER
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